
U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

Studien- und Prüfungsordnung für den 
 Bachelor-Studiengang 

INFORMATIK 

Kennziffer 
 

B 23.0 

- 20 - 

Herausgeber: Universität Konstanz, Universitätsstraße 10, 78464 Konstanz 

Anhang 2: Übergangsregelungen  
Für Studierende, die bis zum Wintersemester 2018/19 die Module in Anhang 1 noch nicht 
vollständig abgeschlossen haben, werden künftig folgende Module mit entsprechenden 
ECTS-Credits angeboten: 

Bisheriges Modul Neues Modul angeboten 
im WS/SS 

Diskrete Strukturen (9 ECTS) Diskrete Mathematik und Logik (9 
ECTS)1 

WS 

Informatik 2 (9 ECTS): 
- Konzepte der Programmierung 

- Programmierkurs 2 

Informatik 3 (12 ECTS): 
-  Konzepte der Programmierung 

-  Programmierkurs 3 

WS 

Informatik 3 (7 ECTS): 
- Betriebssysteme, betriebsnahe 

Programmierung 

- Programmierkurs 3 

Betriebssysteme (9 ECTS) WS 

Software Engineering (5 ECTS) Software Engineering (6 ECTS) SS 

Computergraphik und Interaktive 
Systeme (9 ECTS) 

Interaktive Systeme (6 ECTS) 
Computergrafik (6 ECTS) 

SS 
WS 

Analyse und Visualisierung von 
Information (9 ECTS) 

Data Visualization (6 ECTS) 
Data Mining (6 ECTS) 

SS 
WS 

Seminar (4 ECTS) Seminar (3 ECTS)2 SS/WS 

Bereits absolvierte Module werden wie bislang angerechnet. Wurden jedoch hier aufgelistete 
bisherige Module noch nicht absolviert, ist stattdessen das jeweilige neue Modul zu 
absolvieren.  
Die sich dadurch ergebende Differenz der erbrachten ECTS-Credits im Vergleich zu den in 
Anhang 1 vorgesehenen ECTS-Credits wird über die zu erbringende ECTS-Credit-Anzahl an 
vertiefenden Lehrveranstaltungen ausgeglichen. Insgesamt sind im Studiengang mindestens 
240 ECTS-Credits zu erbringen. 
Daraus ergibt sich für die Anzahl der zu erbringenden ECTS-Credits:  

– Im Basisstudium sind zwischen 120 und 129 ECTS-Credits zu erbringen. 
– Im Vertiefungsstudium sind insgesamt zwischen 111 und 120 ECTS-Credits zu 

erbringen, davon zwischen 18 und 48 ECTS-Credits als vertiefende 
Lehrveranstaltungen. 

Ist nach Abschluss der Module des Sommersemesters 2019 im Einzelfall ein Ausgleich der 
ECTS-Credits über die Leistungen im Vertiefungsbereich nicht mehr oder nicht mehr 
vollständig möglich, erfolgt nach Antrag an den StPA eine passgenaue Reduzierung der 
ECTS-Credits im Basisbereich dadurch, dass ggf. in bestimmten neuen Modulen 
entsprechend reduzierte Leistungen zu erbringen sind.  

                                                
1 Angebot schon ab Wintersemester 2018/19. 
2 Seminare werden ab dem Wintersemester 2020/21 mit 3 ECTS-Credits angeboten. 


